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Stadt Gladbeck Gladbeck, 30.05.2017 

 Vorlage Nr. 17/0188 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Erster Beigeordneter 

Rainer Weichelt 

Entscheidung 20.06.2017 8 

 

öffentliche Sitzung 

 

Betrifft: 

Bündnis für Familie - Erziehung, Bildung, Zukunft 

Antrag zur Förderung eines musiktherapeutischen Angebotes 

 

Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

Ausgangssituation 

 

Dass gemeinsames Singen und Musizieren Kindern nicht nur Freude bereitet, sondern sie auf vie-

lerlei Weise fördert ist unumstritten und Bestandteil der Bildungsgrundsätze NRW. 

 

Mit der Zielsetzung, die musikalische Bildung in Kindertageseinrichtungen zu intensivieren, findet u. 

a. seit 2015 im Kindergarten Vehrenbergstraße der Kurs „Sprache durch Musik“ der Musikschule 

Gladbeck statt. Für die Teilnahme am Unterricht war Voraussetzung, dass die Kinder an der Musik-

schule Gladbeck angemeldet werden. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert, dass eine 

Förderung der Entgelte durch einen Antrag auf Bildung und Teilhabe geleistet wird, so dass auch 

Kinder aus sozial schwachen Familien teilnehmen können. Hiervon machen allerdings wenige Eltern 

Gebrauch. Häufig werden Kinder erst gar nicht angemeldet. 

 

Es zeigt sich, dass die Musik ein sehr guter Verständigungskanal ist, um Sprache, soziale Kompe-

tenzen sowie einfache Regeln im Miteinander zu erlernen. Dieses ist umso wichtiger, da die Kinder 

mit ganz unterschiedlichen biografischen und kulturellen Erfahrungen und Voraussetzungen die 

Kindertagesstätte besuchen. 

 

Die Erziehungsberechtigten nehmen allerdings die Möglichkeit der Antragstellung auf Bildung und 

Teilhabe nicht wahr, so dass es zu Ausschulungen wegen nicht bezahlter Rechnungen kommt, bzw. 

die Kinder erst gar nicht angemeldet werden. 
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Bewertung der Situation 

 

In den Kindertageseinrichtungen mit einer hohen Anzahl von nicht deutsch sprechenden Kindern, 

die häufig zusätzliche Entwicklungsbedarfe zeigen, sollten gezielt und für die Erziehungsberechtig-

ten kostenlos, Angebote musiktherapeutischer Art stattfinden können. Ziele sind, die Wahrneh-

mungen mit allen Sinnen zu schulen und dabei aktiv, mit Spaß und Bewegung, gemeinsam das 

soziale Miteinander einzuüben und auszubilden. 

 

Die Finanzierung dieses Angebotes kann aus Mitteln des Gladbecker Bündnis für Familie - Erzie-

hung, Bildung, Zukunft erfolgen. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende X 

 Siehe Vorlage 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich 2.400   jährlich 2.400 

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand Inkl. 

    Sach- und Inkl. 

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand Inkl. 

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    Einmalig: 

2017: 

 

 

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Kooperation mit der Musikschule für 2 Angebote, jeweils 1 

Angebot in der KTE Vehrenbergstraße und Hermannstraße, mit 30 Minuten pro Woche für das Kin-

dergartenjahr 2017/18 abzuschließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

I.V. 

 

 

 

        Rainer Weichelt 

        Erster Beigeordneter 

 

 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 

 

 

 


